
 
Postadresse:    Geschäftsräume: 
Commerzbank Aktiengesellschaft Commerzbank Aktiengesellschaft info@commerzbank.com 

60261 Frankfurt am Main Kaiserplatz www.commerzbank.de 
 60311 Frankfurt am Main Telefon +49 (69) 136-20 

 

 

Commerzbank AG 

Frankfurt am Main 

CS EUROREAL 

Abwicklungsbericht zum 30. September 2024 

Nachtrag: Steuerliche Hinweise für in Deutschland unbeschränkt 

steuerpflichtige Anleger 

 



  2 / 13 

 

Steuerliche Hinweise für in Deutschland unbeschränkt steuerpflichtige Anleger 
 
Allgemeine Anmerkungen 
 
Das Jahressteuergesetz 2024 (JStG 2024) ist am 05.12.2024 im Bundesgesetzblatt verkündet 
worden und tritt damit grundsätzlich am 06.12.2024 (Tag nach der Verkündung) in Kraft. 
Nachdem der Bundesrat am 22.11.2024 dem JStG 2024 zugestimmt hatte, ist das 
Gesetzgebungsverfahren mit der erfolgten Verkündung im Bundesgesetzblatt nun 
abgeschlossen. Der Tag der Verkündung des JStG 2024 (BGBl. I 2024, Nr. 387) beeinflusst 
teilweise das Datum, ab dem mit dem JStG 2024 neu eingeführte oder überarbeitete Normen 
erstmals anwendbar sind. 
 
Im Rahmen des JStG 2024 wurde unter anderem die Verlängerung der Abwicklungsfrist für in 
Abwicklung befindliche Investmentfonds von fünf auf zehn Jahre nach § 17 Abs. 1 Satz 4 
InvStG n.F. verlängert. § 17 Abs. 1 Satz 4 InvStG n.F. findet in seiner neuen Fassung ab dem 
06.12.2024 Anwendung (vgl. § 57 Abs. 10 Nr. 1 InvStG). Nach der Gesetzesbegründung zum 
Regierungsentwurf soll im Hinblick auf § 17 Abs. 1 Satz 4 InvStG n.F., welcher unverändert in 
das beschlossene Gesetz übernommen wurde, die Neuregelung auch Fälle erfassen, in denen 
die bisherige fünfjährige Abwicklungsphase zum 31.12.2023 abgelaufen ist. In diesen Fällen 
sollen weiterhin die Regelungen des § 17 InvStG angewendet werden.  
 
Unter Berücksichtigung der neuen Fassung des § 17 Abs. 1 S. 4 InvStG ergeben sich daher 
folgende steuerliche Hinweise für in Deutschland unbeschränkt steuerpflichtige Anleger. 
 
 

Anteile im Privatvermögen (Steuerinländer) 
 
Ausschüttungen 
 
Ausschüttungen des Fonds sind grundsätzlich steuerpflichtig. 
 
Die steuerpflichtigen Ausschüttungen unterliegen in der Regel dem Steuerabzug von 25 % 
(zuzüglich Solidaritätszuschlag und gegebenenfalls Kirchensteuer). 
 
Auf Anlegerebene kann aber aufgrund der bereits erfolgten Besteuerung der oben 
genannten inländischen Einkünfte eine Teilfreistellung in Höhe von 60 % (wenn gemäß 
Anlagebedingungen zu mehr als 51 % des Wertes des Fonds [seit 11. August 2018: mehr 
als 50 % des Aktivvermögens] in Immobilien und Immobiliengesellschaften investiert wird) 
bzw. 80 % (wenn gemäß Anlagebedingungen zu mehr als 51 % des Wertes des Fonds [seit 
11. August 2018: mehr als 50 % des Aktivvermögens] in ausländischen Immobilien und 
Immobiliengesellschaften investiert wird) der Ausschüttungen aus dem Fonds bzw. aus den 
Veräußerungserlösen der Fondsanteile möglich sein. Die genannten Anlagegrenzen müssen 
für die Anwendung des entsprechenden Teilfreistellungssatzes fortlaufend erfüllt sein. 
 
Es wird gegenwärtig davon ausgegangen, dass eine Teilfreistellung nicht anwendbar ist, da 
bisher seitens des Bundesministeriums der Finanzen (BMF) noch nicht hinreichend 
klargestellt worden ist, ob für Investmentfonds in Abwicklung auf die Investmentstruktur des 
Fonds vor der Abwicklung abgestellt werden kann. 
 
Der CS EUROREAL befindet sich in Liquidation; ein Übergang auf die Verwahrstelle für 
Zwecke der Abwicklung ist erfolgt. Dies führt dazu, dass die Sondervorschrift für die 
steuerliche Behandlung von Erträgen bei Abwicklung eines Investmentfonds (§ 17 InvStG) 
grundsätzlich Anwendung findet. 
 
Demnach gelten während der Abwicklung eines Investmentfonds Ausschüttungen innerhalb 
eines Kalenderjahres nur insoweit als steuerfreie Kapitalrückzahlung, als der letzte in diesem 
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Kalenderjahr festgesetzte Rücknahmepreis die fortgeführten Anschaffungskosten 
unterschreitet (gemäß Gesetz zur weiteren steuerlichen Förderung der Elektromobilität und 
zur Änderung weiterer steuerlicher Vorschriften vom 12. Dezember 2019, BGBl. l 2019, S. 
2451). Dies kann nur rückwirkend festgestellt werden, weshalb die Ausschüttungen zunächst 
als steuerpflichtig behandelt werden. Allerdings begrenzt § 17 Abs. 1 Satz 4 InvStG i.V.m. § 
57 Abs. 10 Nr. 1 InvStG und Rz. 17.25 des BMF-Schreibens vom 20. Januar 2021 die 
Möglichkeit zu steuerneutralen Kapitalrückzahlungen innerhalb einer Abwicklungsphase auf 
einen maximalen Zeitraum von zehn Kalenderjahren nach dem Kalenderjahr, in dem die 
Abwicklung beginnt. Der Zehnjahreszeitraum begann somit am 1. Januar 2019 und endet 
nach zehn Kalenderjahren am 31. Dezember 2028. 
 
Vom Steuerabzug kann Abstand genommen werden, wenn der Anleger Steuerinländer ist 
und einen Freistellungsauftrag vorlegt, sofern die steuerpflichtigen Ertragsteile 1.000,00 Euro 
(bis 31. Dezember 2023: 801,00 Euro) bei Einzelveranlagung bzw. 2.000,00 Euro (bis 31. 
Dezember 2023: 1.602,00 Euro) bei Zusammenveranlagung von Ehegatten nicht 
übersteigen. 
 
Entsprechendes gilt auch bei Vorlage einer Bescheinigung für Personen, die voraussichtlich 
nicht zur Einkommensteuer veranlagt werden (sog. Nichtveranlagungsbescheinigung, 
nachfolgend „NV-Bescheinigung“). 
 
Verwahrt der inländische Anleger die Anteile in einem inländischen Depot, so nimmt die 
depotführende Stelle als Zahlstelle vom Steuerabzug Abstand, wenn ihr vor dem 
festgelegten Ausschüttungstermin ein in ausreichender Höhe ausgestellter 
Freistellungsauftrag nach amtlichem Muster oder eine NV-Bescheinigung, die vom 
Finanzamt für die Dauer von maximal drei Jahren erteilt wird, vorgelegt wird. In diesem Fall 
erhält der Anleger die gesamte Ausschüttung ungekürzt gutgeschrieben. 
 
Vorabpauschalen 
Die Vorabpauschale ist der Betrag, um den die Ausschüttungen des Fonds innerhalb eines 
Kalenderjahres den Basisertrag für dieses Kalenderjahr unterschreiten. Der Basisertrag wird 
durch Multiplikation des Rücknahmepreises des Anteils zu Beginn eines Kalenderjahres mit 
70 % des Basiszinses, der aus der langfristig erzielbaren Rendite öffentlicher Anleihen 
abgeleitet wird, ermittelt. Der Basisertrag ist auf den Mehrbetrag begrenzt, der sich zwischen 
dem ersten und dem letzten im Kalenderjahr festgesetzten Rücknahmepreis zuzüglich der 
Ausschüttungen innerhalb des Kalenderjahres ergibt. Im Jahr des Erwerbs der Anteile 
vermindert sich die Vorabpauschale um ein Zwölftel für jeden vollen Monat, der dem Monat 
des Erwerbs vorangeht. Die Vorabpauschale gilt am ersten Werktag des folgenden 
Kalenderjahres als zugeflossen. 
 
Vorabpauschalen sind grundsätzlich steuerpflichtig, da eine Teilfreistellung aufgrund der 
gegenwärtigen Investitionsstruktur voraussichtlich nicht anwendbar ist. 
 
Die Besteuerung ab 2018 in Form der sogenannten Vorabpauschale gemäß § 18 InvStG 
kommt nur in Betracht, wenn der Fonds eine positive Wertentwicklung aufweist. 
 
Die steuerpflichtigen Vorabpauschalen unterliegen in der Regel dem Steuerabzug von 25 % 
(zzgl. Solidaritätszuschlag und ggf. Kirchensteuer). 
 
Vom Steuerabzug kann Abstand genommen werden, wenn der Anleger Steuerinländer ist 
und einen Freistellungsauftrag vorlegt, sofern die steuerpflichtigen Ertragsteile 1.000,00 Euro 
(bis 31. Dezember 2023: 801,00 Euro) bei Einzelveranlagung bzw. 2.000,00 Euro (bis 31. 
Dezember 2023: 1.602,00 Euro) bei Zusammenveranlagung von Ehegatten nicht 
übersteigen. 
 



  4 / 13 

 

Entsprechendes gilt auch bei Vorlage einer Bescheinigung für Personen, die voraussichtlich 
nicht zur Einkommensteuer veranlagt werden (sog. Nichtveranlagungsbescheinigung, 
nachfolgend „NV-Bescheinigung“). 
 
Verwahrt der inländische Anleger die Anteile in einem inländischen Depot, so nimmt die 
depotführende Stelle als Zahlstelle vom Steuerabzug Abstand, wenn ihr vor dem 
Zuflusszeitpunkt ein in ausreichender Höhe ausgestellter Freistellungsauftrag nach 
amtlichem Muster oder eine NV-Bescheinigung, die vom Finanzamt für die Dauer von 
maximal drei Jahren erteilt wird, vorgelegt wird. In diesem Fall wird keine Steuer abgeführt. 
Andernfalls hat der Anleger der inländischen depotführenden Stelle den Betrag der 
abzuführenden Steuer zur Verfügung zu stellen. Zu diesem Zweck darf die depotführende 
Stelle den Betrag der abzuführenden Steuer von einem bei ihr unterhaltenen und auf den 
Namen des Anlegers lautenden Konto ohne Einwilligung des Anlegers einziehen. Soweit der 
Anleger nicht vor Zufluss der Vorabpauschale widerspricht, darf die depotführende Stelle 
insoweit den Betrag der abzuführenden Steuer von einem auf den Namen des Anlegers 
lautenden Konto einziehen, wie ein mit dem Anleger vereinbarter Kontokorrentkredit für 
dieses Konto nicht in Anspruch genommen wurde. Soweit der Anleger seiner Verpflichtung, 
den Betrag der abzuführenden Steuer der inländischen depotführenden Stelle zur Verfügung 
zu stellen, nicht nachkommt, hat die depotführende Stelle dies dem für sie zuständigen 
Finanzamt anzuzeigen. Der Anleger muss in diesem Fall die Vorabpauschale insoweit in 
seiner Einkommensteuererklärung angeben. 
 
Veräußerungsgewinne auf Anlegerebene 
Werden Anteile an dem Fonds veräußert, unterliegt der Veräußerungsgewinn dem 
Abgeltungssatz von 25 %. 
 
Grundsätzlich ist auch auf die Veräußerung der Anteile eine Teilfreistellung anwendbar. 
Aufgrund der gegenwärtigen Investitionsstruktur ist eine Teilfreistellung voraussichtlich nicht 
anwendbar. 
 
Sofern die Anteile in einem inländischen Depot verwahrt werden, nimmt die depotführende 
Stelle den Steuerabzug unter Berücksichtigung etwaiger Teilfreistellungen vor. Der 
Steuerabzug von 25 % (zzgl. Solidaritätszuschlag und ggf. Kirchensteuer) kann durch die 
Vorlage eines ausreichenden Freistellungsauftrags bzw. einer NV-Bescheinigung vermieden 
werden. 
 
Werden solche Anteile von einem Privatanleger mit Verlust veräußert, dann ist der Verlust 
mit anderen positiven Einkünften aus Kapitalvermögen verrechenbar. Sofern die Anteile in 
einem inländischen Depot verwahrt werden und bei derselben depotführenden Stelle im 
selben Kalenderjahr positive Einkünfte aus Kapitalvermögen erzielt wurden, nimmt die 
depotführende Stelle die Verlustverrechnung vor. 
 
Bei der Ermittlung des Veräußerungsgewinns ist der Gewinn um die während der Besitzzeit 
angesetzten Vorabpauschalen zu mindern. 
 

Anteile im Betriebsvermögen (Steuerinländer) 
 
Erstattung der Körperschaftsteuer des Fonds 
Die auf Fondsebene angefallene Körperschaftsteuer kann erstattet werden, soweit ein 
Anleger eine inländische Körperschaft, Personenvereinigung oder Vermögensmasse ist, die 
nach der Satzung, dem Stiftungsgeschäft oder der sonstigen Verfassung und nach der 
tatsächlichen Geschäftsführung ausschließlich und unmittelbar gemeinnützigen, mildtätigen 
oder kirchlichen Zwecken dient, oder eine Stiftung des öffentlichen Rechts ist, die 
ausschließlich und unmittelbar gemeinnützigen oder mildtätigen Zwecken dient, oder eine 
juristische Person des öffentlichen Rechts ist, die ausschließlich und unmittelbar kirchlichen 
Zwecken dient; dies gilt nicht, wenn die Anteile in einem wirtschaftlichen Geschäftsbetrieb 
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gehalten werden. Dasselbe gilt für vergleichbare ausländische Anleger mit Sitz und 
Geschäftsleitung in einem Amts- und Beitreibungshilfe leistenden ausländischen Staat. 
 
Voraussetzung hierfür ist, dass ein solcher Anleger einen entsprechenden Antrag stellt und 
die angefallene Körperschaftsteuer anteilig auf seine Besitzzeit entfällt. Zudem muss der 
Anleger seit mindestens drei Monaten vor dem Zufluss der körperschaftsteuerpflichtigen 
Erträge des Fonds zivilrechtlicher und wirtschaftlicher Eigentümer der Anteile sein, ohne 
dass eine Verpflichtung zur Übertragung der Anteile auf eine andere Person besteht. Ferner 
setzt die Erstattung im Hinblick auf die auf Fondsebene angefallene Körperschaftsteuer auf 
deutsche Dividenden und Erträge aus deutschen eigenkapitalähnlichen Genussrechten im 
Wesentlichen voraus, dass deutsche Aktien und deutsche eigenkapitalähnliche 
Genussrechte vom Fonds als wirtschaftlichem Eigentümer ununterbrochen 45 Tage 
innerhalb von 45 Tagen vor und nach dem Fälligkeitszeitpunkt der Kapitalerträge gehalten 
wurden und in diesen 45 Tagen ununterbrochen Mindestwertänderungsrisiken in Höhe von 
70 % bestanden (sog. 45-Tage-Regelung). Entsprechendes gilt beschränkt auf die 
Körperschaftsteuer, die auf inländische Immobilienerträge des Fonds entfällt, wenn der 
Anleger eine inländische juristische Person des öffentlichen Rechts ist, soweit die 
Investmentanteile nicht einem nicht von der Körperschaftsteuer befreiten Betrieb 
gewerblicher Art zuzurechnen sind, oder der Anleger eine von der Körperschaftsteuer 
befreite inländische Körperschaft, Personenvereinigung oder Vermögensmasse ist, der nicht 
die Körperschaftsteuer des Fonds auf sämtliche steuerpflichtigen Einkünfte zu erstatten ist. 
 
Dem Antrag sind Nachweise über die Steuerbefreiung und ein von der depotführenden Stelle 
ausgestellter Investmentanteil-Bestandsnachweis beizufügen. Der Investmentanteil-
Bestandsnachweis ist eine nach amtlichem Muster erstellte Bescheinigung über den Umfang 
der durchgehend während des Kalenderjahres vom Anleger gehaltenen Anteile sowie den 
Zeitpunkt und Umfang des Erwerbs und der Veräußerung von Anteilen während des 
Kalenderjahres. Die auf Fondsebene angefallene Körperschaftsteuer kann ebenfalls erstattet 
werden, soweit die Anteile an dem Fonds im Rahmen von Altersvorsorge- oder 
Basisrentenverträgen gehalten werden, die nach dem Altersvorsorgeverträge-
Zertifizierungsgesetz zertifiziert wurden. Dies setzt voraus, dass der Anbieter eines 
Altersvorsorge- oder Basisrentenvertrags dem Fonds innerhalb eines Monats nach dessen 
Geschäftsjahresende mitteilt, zu welchen Zeitpunkten und in welchem Umfang Anteile 
erworben oder veräußert wurden. Zudem ist die oben genannte 45-Tage- Regelung zu 
berücksichtigen. 
 
Eine Verpflichtung des Fonds bzw. der Gesellschaft, das Erstattungsverfahren 
durchzuführen, besteht nicht. 
 
Aufgrund der hohen Komplexität der Regelung erscheint die Hinzuziehung eines 
steuerlichen Beraters sinnvoll. 
 
Ausschüttungen 
Ausschüttungen des Fonds sind grundsätzlich einkommen- bzw. körperschaftsteuer- und 
gewerbesteuerpflichtig. Die Ausschüttungen unterliegen in der Regel dem Steuerabzug von 
25 % (zzgl. Solidaritätszuschlag). 
 
Auf Anlegerebene kann aber aufgrund der bereits erfolgten Besteuerung der oben 
genannten inländischen Einkünfte eine Teilfreistellung in Höhe von 60 % (wenn gemäß 
Anlagebedingungen zu mehr als 51 % des Wertes des Fonds [seit 11. August 2018: mehr 
als 50 % des Aktivvermögens] in Immobilien und Immobiliengesellschaften investiert wird) 
bzw. 80 % (wenn gemäß Anlagebedingungen zu mehr als 51 % des Wertes des Fonds [seit 
11. August 2018: mehr als 50 % des Aktivvermögens] in ausländischen Immobilien und 
Immobiliengesellschaften investiert wird) der Ausschüttungen aus dem Fonds bzw. aus den 
Veräußerungserlösen der Fondsanteile möglich sein. 
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Die genannten Anlagegrenzen müssen für die Anwendung des entsprechenden 
Teilfreistellungssatzes fortlaufend erfüllt sein. Aufgrund der gegenwärtigen 
Investitionsstruktur ist eine Teilfreistellung voraussichtlich nicht anwendbar. 
 
Der CS EUROREAL befindet sich in Liquidation; ein Übergang auf die Verwahrstelle für 
Zwecke der Abwicklung ist erfolgt. Dies führt dazu, dass die Sondervorschrift für die 
steuerliche Behandlung von Erträgen bei Abwicklung eines Investmentfonds (§ 17 InvStG) 
grundsätzlich Anwendung findet. 
 
Demnach gelten während der Abwicklung eines Investmentfonds Ausschüttungen eines 
Kalenderjahres nur insoweit als steuerfreie Kapitalrückzahlung, als der letzte in diesem 
Kalenderjahr festgesetzte Rücknahmepreis die fortgeführten Anschaffungskosten 
unterschreitet (gemäß Gesetz zur weiteren steuerlichen Förderung der Elektromobilität und 
zur Änderung weiterer steuerlicher Vorschriften vom 12. Dezember 2019, BGBl. l 2019, S. 
2451). Dies kann nur rückwirkend festgestellt werden, weshalb die Ausschüttungen zunächst 
als steuerpflichtig behandelt werden. Allerdings begrenzt § 17 Abs. 1 Satz 4 InvStG i.V.m. 
§ 57 Abs. 10 Nr. 1 InvStG und Rz. 17.25 des BMF-Schreibens vom 20. Januar 2021 die 
Möglichkeit zu steuerneutralen Kapitalrückzahlungen innerhalb einer Abwicklungsphase auf 
einen maximalen Zeitraum von zehn Kalenderjahren nach dem Kalenderjahr, in dem die 
Abwicklung beginnt. Der Zehnjahreszeitraum begann somit am 1. Januar 2019 und endet 
nach zehn Kalenderjahren am 31. Dezember 2028. 
 
 
Vorabpauschalen 
Die Vorabpauschale ist der Betrag, um den die Ausschüttungen des Fonds innerhalb eines 
Kalenderjahres den Basisertrag für dieses Kalenderjahr unterschreiten. Der Basisertrag wird 
durch Multiplikation des Rücknahmepreises des Anteils zu Beginn eines Kalenderjahres mit 
70 % des Basiszinses, der aus der langfristig erzielbaren Rendite öffentlicher Anleihen 
abgeleitet wird, ermittelt. Der Basisertrag ist auf den Mehrbetrag begrenzt, der sich zwischen 
dem ersten und dem letzten im Kalenderjahr festgesetzten Rücknahmepreis zuzüglich der 
Ausschüttungen innerhalb des Kalenderjahres ergibt. Im Jahr des Erwerbs der Anteile 
vermindert sich die Vorabpauschale um ein Zwölftel für jeden vollen Monat, der dem Monat 
des Erwerbs vorangeht. Die Vorabpauschale gilt am ersten Werktag des folgenden 
Kalenderjahres als zugeflossen. 
 
Vorabpauschalen sind grundsätzlich einkommen- bzw. körperschaftsteuer- und 
gewerbesteuerpflichtig, da eine Teilfreistellung aufgrund der gegenwärtigen 
Investitionsstruktur voraussichtlich nicht anwendbar ist. Die Vorabpauschalen unterliegen in 
der Regel dem Steuerabzug von 25 % (zzgl. Solidaritätszuschlag). Die Besteuerung in Form 
der sogenannten Vorabpauschale gemäß § 18 InvStG kommt nur in Betracht, wenn der 
Fonds eine positive Wertentwicklung aufweist. 
 
Veräußerungsgewinne auf Anlegerebene 
Gewinne aus der Veräußerung der Anteile unterliegen grundsätzlich der Einkommen- bzw. 
Körperschaftsteuer und der Gewerbesteuer. Bei der Ermittlung des Veräußerungsgewinns ist 
der Gewinn um die während der Besitzzeit angesetzten Vorabpauschalen zu mindern. 
  
Grundsätzlich ist auch auf die Veräußerung der Anteile eine Teilfreistellung anwendbar. 
Aufgrund der gegenwärtigen Investitionsstruktur ist eine Teilfreistellung voraussichtlich nicht 
anwendbar. 
 
Die Gewinne aus der Veräußerung der Anteile unterliegen in der Regel keinem Steuerabzug. 
 
Im Falle eines Veräußerungsverlustes ist der Verlust in Höhe der jeweils anzuwendenden 
Teilfreistellung auf Anlegerebene nicht abzugsfähig. 
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Negative steuerliche Erträge 
Eine Zurechnung der negativen steuerlichen Erträge auf den Anleger ist nicht möglich. 
 
Abwicklungsbesteuerung 
Während der Abwicklung des Fonds gelten Ausschüttungen eines Kalenderjahres nur 
insoweit als steuerfreie Kapitalrückzahlung, als der letzte in diesem Kalenderjahr 
festgesetzte Rücknahmepreis die fortgeführten Anschaffungskosten unterschreitet (gemäß 
Gesetz zur weiteren steuerlichen Förderung der Elektromobilität und zur Änderung weiterer 
steuerlicher Vorschriften vom 12. Dezember 2019, BGBl. l 2019, S. 2451). 
 
Steuerausländer 
Verwahrt ein Steuerausländer die Fondsanteile im Depot bei einer inländischen 
depotführenden Stelle, wird vom Steuerabzug auf Ausschüttungen, Vorabpauschalen und 
Gewinne aus der Veräußerung der Anteile Abstand genommen, sofern er seine steuerliche 
Ausländereigenschaft nachweist. Sofern die Ausländereigenschaft der depotführenden Stelle 
nicht bekannt bzw. nicht rechtzeitig nachgewiesen wird, ist der ausländische Anleger 
gezwungen, die Erstattung des Steuerabzugs entsprechend der Abgabenordnung (§ 37 Abs. 
2 AO) zu beantragen. Zuständig ist das für die depotführende Stelle zuständige Finanzamt. 
 
Solidaritätszuschlag 
Auf den auf Ausschüttungen, Vorabpauschalen und Gewinne aus der Veräußerung von 
Anteilen abzuführenden Steuerabzug ist ein Solidaritätszuschlag in Höhe von 5,5 % zu 
erheben. 
 
Kirchensteuer 
Soweit die Einkommensteuer bereits von einer inländischen depotführenden Stelle 
(Abzugsverpflichteter) durch den Steuerabzug erhoben wird, wird die darauf entfallende 
Kirchensteuer nach dem Kirchensteuersatz der Religionsgemeinschaft, der der 
Kirchensteuerpflichtige angehört, regelmäßig als Zuschlag zum Steuerabzug erhoben. Die 
Abzugsfähigkeit der Kirchensteuer als Sonderausgabe wird bereits beim Steuerabzug 
mindernd berücksichtigt. 
 
Ausländische Quellensteuer 
Auf die ausländischen Erträge des Fonds wird teilweise in den Herkunftsländern 
Quellensteuer einbehalten. Diese Quellensteuer kann bei den Anlegern nicht steuermindernd 
berücksichtigt werden. 
 
Folgen der Verschmelzung von Sondervermögen 
In den Fällen der Verschmelzung eines inländischen Sondervermögens auf ein anderes 
inländisches Sondervermögen, bei denen derselbe Teilfreistellungssatz zur Anwendung 
kommt, kommt es weder auf der Ebene der Anleger noch auf der Ebene der beteiligten 
Sondervermögen zu einer Aufdeckung von stillen Reserven, das heißt, dieser Vorgang ist 
steuerneutral. Erhalten die Anleger des übertragenden Sondervermögens eine im 
Verschmelzungsplan vorgesehene Barzahlung (§ 190 Abs. 2 Nr. 2 KAGB), ist diese wie eine 
Ausschüttung zu behandeln. 
 
Weicht der anzuwendende Teilfreistellungssatz des übertragenden von demjenigen des 
übernehmenden Sondervermögens ab, dann gilt der Investmentanteil des übertragenden 
Sondervermögens als veräußert und der Investmentanteil des übernehmenden 
Sondervermögens als angeschafft. Der Gewinn aus der fiktiven Veräußerung gilt erst als 
zugeflossen, sobald der Investmentanteil des übernehmenden Sondervermögens tatsächlich 
veräußert wird. 
 
Automatischer Informationsaustausch in Steuersachen  
Die Bedeutung des automatischen Austauschs von Informationen zur Bekämpfung von 
grenzüberschreitendem Steuerbetrug und grenzüberschreitender Steuerhinterziehung hat 
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auf internationaler Ebene in den letzten Jahren stark zugenommen. Die OECD hat hierfür 
unter anderem einen globalen Standard für den automatischen Informationsaustausch über 
Finanzkonten in Steuersachen veröffentlicht (Common Reporting Standard, im Folgenden 
„CRS“). Der CRS wurde Ende 2014 mit der Richtlinie 2014/107/EU des Rates vom 9. 
Dezember 2014 in die Richtlinie 2011/16/EU bezüglich der Verpflichtung zum automatischen 
Austausch von Informationen im Bereich der Besteuerung integriert. Die teilnehmenden 
Staaten (alle Mitgliedstaaten der EU sowie etliche Drittstaaten) wenden den CRS mittlerweile 
an. Deutschland hat den CRS mit dem Finanzkonten-Informationsaustauschgesetz vom 21. 
Dezember 2015 in deutsches Recht umgesetzt. 
 
Mit dem CRS werden meldende Finanzinstitute (im Wesentlichen Kreditinstitute) dazu 
verpflichtet, bestimmte Informationen über ihre Kunden einzuholen. Handelt es sich bei den 
Kunden (natürliche Personen oder Rechtsträger) um in anderen teilnehmenden Staaten 
ansässige meldepflichtige Personen (dazu zählen nicht z. B. börsennotierte 
Kapitalgesellschaften oder Finanzinstitute), werden deren Konten und Depots als 
meldepflichtige Konten eingestuft. Die meldenden Finanzinstitute werden dann für jedes 
meldepflichtige Konto bestimmte Informationen an ihre Heimatsteuerbehörde übermitteln. 
Diese übermittelt die Informationen dann an die Heimatsteuerbehörde des Kunden. 
  
Bei den zu übermittelnden Informationen handelt es sich im Wesentlichen um die 
persönlichen Daten des meldepflichtigen Kunden (Name; Anschrift; 
Steueridentifikationsnummer; Geburtsdatum und Geburtsort [bei natürlichen Personen]; 
Ansässigkeitsstaat) sowie um Informationen zu den Konten und Depots (z. B. Kontonummer; 
Kontosaldo oder Kontowert; Gesamtbruttobetrag der Erträge wie Zinsen, Dividenden oder 
Ausschüttungen von Investmentfonds; Gesamtbruttoerlöse aus der Veräußerung oder 
Rückgabe von Finanzvermögen [einschließlich Fondsanteilen]). 
 
Konkret betroffen sind folglich meldepflichtige Anleger, die ein Konto und/oder Depot bei 
einem Kreditinstitut unterhalten, das in einem teilnehmenden Staat ansässig ist. Daher 
werden deutsche Kreditinstitute Informationen über Anleger, die in anderen teilnehmenden 
Staaten ansässig sind, an das Bundeszentralamt für Steuern melden, das die Informationen 
an die jeweiligen Steuerbehörden der Ansässigkeitsstaaten der Anleger weiterleitet. 
Entsprechend werden Kreditinstitute in anderen teilnehmenden Staaten Informationen über 
Anleger, die in Deutschland ansässig sind, an ihre jeweilige Heimatsteuerbehörde melden, 
die die Informationen an das Bundeszentralamt für Steuern weiterleitet. Zuletzt ist es 
denkbar, dass in anderen teilnehmenden Staaten ansässige Kreditinstitute Informationen 
über Anleger, die in wiederum anderen teilnehmenden Staaten ansässig sind, an ihre 
jeweilige Heimatsteuerbehörde melden, die die Informationen an die jeweiligen 
Steuerbehörden der Ansässigkeitsstaaten der Anleger weiterleitet. 
 
Rechtliches und steuerliches Risiko 
Eine Änderung fehlerhaft festgestellter Besteuerungsgrundlagen des Fonds für 
vorangegangene Geschäftsjahre (z. B. aufgrund von steuerlichen Außenprüfungen) kann für 
den Fall einer für den Anleger steuerlich grundsätzlich nachteiligen Korrektur zur Folge 
haben, dass der Anleger die Steuerlast aus der Korrektur für vorangegangene 
Geschäftsjahre zu tragen hat, obwohl er unter Umständen zu diesem Zeitpunkt nicht in dem 
Sondervermögen investiert war. 
 
Umgekehrt kann für den Anleger der Fall eintreten, dass ihm eine steuerlich grundsätzlich 
vorteilhafte Korrektur für das aktuelle und für vorangegangene Geschäftsjahre, in denen er 
an dem Sondervermögen beteiligt war, durch die Rückgabe oder Veräußerung der Anteile 
vor Umsetzung der entsprechenden Korrektur nicht mehr zugutekommt. 
 
 

› Hinweis: 
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Die steuerlichen Ausführungen gehen von der derzeit bekannten Rechtslage aus. Sie richten sich 
an in Deutschland unbeschränkt einkommensteuerpflichtige oder unbeschränkt 
körperschaftsteuerpflichtige Personen. Es kann jedoch keine Gewähr dafür übernommen werden, 
dass sich die steuerliche Beurteilung durch Gesetzgebung, Rechtsprechung oder Erlasse der 
Finanzverwaltung nicht ändert. Einzelheiten zur Besteuerung der Erträge des Sondervermögens 
werden in den Jahresberichten veröffentlicht. Die steuerlichen Hinweise erheben keinen Anspruch 
auf Vollständigkeit und können keinen Ersatz für eine steuerliche Beratung darstellen. Dem 
ausländischen Anleger empfehlen wir, sich vor Erwerb von Anteilen mit einem Steuerberater in 
Verbindung zu setzen und mögliche steuerliche Konsequenzen aus dem Anteilerwerb in seinem 
Heimatland individuell zu klären. 
 

 
Zudem kann eine Korrektur von Steuerdaten dazu führen, dass steuerpflichtige Erträge bzw. 
steuerliche Vorteile in einem anderen als eigentlich zutreffenden Veranlagungszeitraum tatsächlich 
steuerlich veranlagt werden und sich dies beim einzelnen Anleger negativ auswirkt. 
 
Grunderwerbsteuer 
Der Verkauf von Anteilen an dem Sondervermögen löst keine Grunderwerbsteuer aus. 
 
Die Zwischenausschüttung des CS EUROREAL am 20. Juni 2024 wird steuerlich wie 
folgt behandelt:  
Die Zwischenausschüttung des CS EUROREAL für den Zeitraum vom 1. Oktober 2023 bis 
zum 30. April 2024 betrug für die EUR-Anteilklasse des Fonds 0,3800 Euro je Anteil und für 
die CHF-Anteilklasse des Fonds 0,6000 CHF je Anteil. Die Zwischenauszahlung wurde am 
16. Mai 2024 beschlossen und erfolgte am 20. Juni 2024. 
 
Für den CS EUROREAL wird derzeit unterstellt, dass eine Teilfreistellung der Erträge des 
Fonds nicht in Betracht kommt. Jede Ausschüttung des Fonds, die ab dem Jahr 2018 
durchgeführt wird, wird nach dem neuen Investmentsteuerrecht grundsätzlich als Ertrag aus 
Investmentfonds qualifiziert und ist somit für alle Anleger steuerpflichtig. Bei der 
Zwischenauszahlung am 20. Juni 2024 in Höhe von 0,3800 Euro je Anteil für die EUR-
Anteilklasse und in Höhe von 0,6000 CHF je Anteil für die CHF-Anteilklasse handelt es sich 
somit gemäß § 16 Abs. 1 Nr. 1 InvStG grundsätzlich um einen für den Anleger 
steuerpflichtigen Ertrag aus Investmentfonds. 
 
Da sich der Fonds in Abwicklung befindet, ist die Norm des § 17 InvStG einschlägig. 
Demnach gelten während der Abwicklung eines Investmentfonds Ausschüttungen eines 
Kalenderjahres nur insoweit als steuerfreie Kapitalrückzahlung, wie der letzte in diesem 
Kalenderjahr festgesetzte Rücknahmepreis die fortgeführten Anschaffungskosten 
unterschreitet (gem. Gesetz zur weiteren steuerlichen Förderung der Elektromobilität und zur 
Änderung weiterer steuerlicher Vorschriften vom 12. Dezember 2019, BGBl. l 2019, S. 
2451). Dies kann nur rückwirkend festgestellt werden, weshalb die Ausschüttungen als 
steuerpflichtig behandelt werden. Allerdings begrenzt § 17 Abs. 1 Satz 4 InvStG i.V.m. § 57 
Abs. 10 Nr. 1 InvStG und Rz. 17.25 des BMF-Schreibens vom 20. Januar 2021 die 
Möglichkeit zu steuerneutralen Kapitalrückzahlungen innerhalb einer Abwicklungsphase auf 
einen maximalen Zeitraum von zehn Kalenderjahren nach dem Kalenderjahr, in dem die 
Abwicklung beginnt. Der Zehnjahreszeitraum begann somit am 1. Januar 2019 und endet 
nach zehn Kalenderjahren am 31. Dezember 2028.  
 
Die Endausschüttung des CS EUROREAL am 19. Dezember 2024 wird steuerlich wie 
folgt behandelt:  
Die Endausschüttung des CS EUROREAL für das Geschäftsjahr vom 1. Oktober 2023 bis 
zum 30. September 2024 betrug für die EUR-Anteilklasse des Fonds 0,6000 Euro je Anteil 
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und für die CHF-Anteilklasse des Fonds 0,8900 CHF je Anteil. Die Endauszahlung wurde am 
13. November 2024 beschlossen und erfolgte am 19. Dezember 2024. 
 
Für den CS EUROREAL wird derzeit unterstellt, dass eine Teilfreistellung der Erträge des 
Fonds nicht in Betracht kommt. Jede Ausschüttung des Fonds, die ab dem Jahr 2018 
durchgeführt wird, wird nach dem neuen Investmentsteuerrecht grundsätzlich als Ertrag aus 
Investmentfonds qualifiziert und ist somit für alle Anleger steuerpflichtig. Bei der 
Endauszahlung am 19. Dezember 2024 in Höhe von 0,6000 Euro je Anteil für die EUR-
Anteilklasse und in Höhe von 0,8900 CHF je Anteil für die CHF-Anteilklasse handelt es sich 
somit gemäß § 16 Abs. 1 Nr. 1 InvStG grundsätzlich um einen für den Anleger 
steuerpflichtigen Ertrag aus Investmentfonds. 
 
Da sich der Fonds in Abwicklung befindet, ist die Norm des § 17 InvStG einschlägig. 
Demnach gelten während der Abwicklung eines Investmentfonds Ausschüttungen eines 
Kalenderjahres nur insoweit als steuerfreie Kapitalrückzahlung, als der letzte in diesem 
Kalenderjahr festgesetzte Rücknahmepreis die fortgeführten Anschaffungskosten 
unterschreitet (gemäß Gesetz zur weiteren steuerlichen Förderung der Elektromobilität und 
zur Änderung weiterer steuerlicher Vorschriften vom 12. Dezember 2019, BGBl. l 2019, S. 
2451). Dies kann nur rückwirkend festgestellt werden, weshalb die Ausschüttungen zunächst 
als steuerpflichtig behandelt werden. Allerdings begrenzt § 17 Abs. 1 Satz 4 InvStG i.V.m. § 
57 Abs. 10 Nr. 1 InvStG und Rz. 17.25 des BMF-Schreibens vom 20. Januar 2021 die 
Möglichkeit zu steuerneutralen Kapitalrückzahlungen innerhalb einer Abwicklungsphase auf 
einen maximalen Zeitraum von zehn Kalenderjahren nach dem Kalenderjahr, in dem die 
Abwicklung beginnt. Der Zehnjahreszeitraum begann somit am 1. Januar 2019 und endet 
nach zehn Kalenderjahren am 31. Dezember 2028. 
 
 

Steuerliche Hinweise 
 

Für in Österreich unbeschränkt steuerpflichtige Anleger 
 
Allgemeine Anmerkungen 
Der CS EUROREAL ist in steuerlicher Hinsicht als ausländischer Immobilienfonds im Sinne 
des § 42 Immobilieninvestmentfondsgesetz (ImmoInvFG) zu qualifizieren. Somit unterliegt 
der Fonds keiner Besteuerung. Vielmehr sind seine Gewinne beim Anleger steuerlich zu 
erfassen. 
 
Der CS EUROREAL hat den steuerlichen Status eines Meldefonds nach § 42 in Verbindung 
mit § 40 Abs. 2 Z 1 ImmoInvFG. Die Abwicklung hat keine Auswirkungen auf die steuerliche 
Einstufung. Aufgrund der (bisherigen) aufsichtsrechtlichen Einordnung als 
Veranlagungsgemeinschaft in Immobilien liegt weiterhin ein ausländischer Immobilienfonds 
vor. 
 
Folge der Qualifikation als Meldefonds ist, dass der Immobilienfonds für steuerliche Zwecke 
als transparentes Gebilde gilt und dass die Anleger nach den tatsächlichen und an die 
Oesterreichische Kontrollbank (OeKB) im Zuge der Jahresmeldung gemeldeten Erträgen 
besteuert werden. Die an die OeKB gemeldete Ausschüttung ist nicht steuerpflichtig. 
 
Werden die Anteile im Privatvermögen gehalten, erzielt der Anleger Einkünfte aus 
Kapitalvermögen, die im Jahr des Zuflusses zu versteuern sind. Werden die Anteile im 
Betriebsvermögen gehalten, sind die anteiligen Erträge als Betriebseinnahmen steuerlich zu 
erfassen. 
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Ausschüttungsgleiche Erträge 
 
Der Besteuerung beim Anteilinhaber eines Meldefonds ist ausschließlich der 
ausschüttungsgleiche Ertrag zugrunde zu legen. Die Ausschüttung löst dagegen keine 
Besteuerung aus (§ 40 Abs. 1 ImmoInvFG). Wurde seitens der auszahlenden Stelle eine 
Kapitalertragsteuer (KESt) auf die Ausschüttung einbehalten, kann eine Korrektur der 
Kapitalertragsteuer durch die auszahlende Stelle auf Antrag oder im Rahmen der jährlichen 
Veranlagung des Anlegers vorgenommen werden. 
 
Die ausschüttungsgleichen Erträge gelten im Zeitpunkt der Veröffentlichung der für die 
ertragsteuerliche Behandlung relevanten Daten durch die Meldestelle als zugeflossen.  
 
Die Jahresmeldung hat bis zum 30. April 2025 an die OeKB zu erfolgen. Im Rahmen der 
Ermittlung der ausschüttungsgleichen Erträge sind die nationalen Begünstigungsvorschriften 
sowie die Bestimmungen der Doppelbesteuerungsabkommen anzuwenden. 
 
Für Liquidation eines Sondervermögens sehen Investmentfondsrichtlinien 2018 der 
österreichischen Finanzverwaltung Sonderbestimmungen vor. Demnach hat die 
österreichische auszahlende Stelle eine Liquidationsauszahlung als steuerneutral zu 
behandeln, sofern der Umstand der Liquidation in den Datenbanken eines anerkannten 
Datenproviders erkennbar ist. Dabei muss bei Ausbuchung der Fondsanteile eine 
Versteuerung der ausschüttungsgleichen Erträge vorgenommen werden. Wird die 
Jahresmeldung vor Ausbuchung der Fondsanteile vorgenommen, sind die 
ausschüttungsgleichen Erträge entsprechend der Jahresmeldung zu versteuern. Erfolgt die 
Jahresmeldung nach der Ausbuchung der Fondsanteile, sind die ausschüttungsgleichen 
Erträge nach Pauschalmethode des § 40 Abs. 2 Z 3 ImmoInvFG zu ermitteln und dem 
Kapitalertragsteuerabzug zugrunde zu legen. Eine Korrektur entsprechend der 
Jahresmeldung kann vom Anleger im Rahmen der Steuererklärung vorgenommen werden.  
 
Die ausschüttungsgleichen Erträge und die anderen für die Besteuerung relevanten 
Daten werden vom steuerlichen Vertreter innerhalb der in der Fonds-Melde-VO 
festgesetzten Fristen an die OeKB gemeldet und können auf der Website der OeKB 
(OeKB Kundenportal) abgerufen werden. Ausschließlich die auf der Website der OeKB 
veröffentlichten Daten sind verbindlich. Dem Anleger wird empfohlen, vor dem Ansatz 
der ausschüttungsgleichen Erträge die Datenbanken der OeKB zu konsultieren. 
 
 
Modalitäten der Besteuerung 
 
Werden Anteile von einer natürlichen Person (Privatvermögen, Betriebsvermögen) 
gehalten, unterliegt der ausschüttungsgleiche Ertrag dem besonderen Steuersatz von 
27,5 %. Bei Inlandsverwahrung der Anteile ist darauf die Kapitalertragsteuer zu erheben, 
die mit der Endbesteuerungswirkung verbunden ist. Bei Auslandsverwahrung der Anteile 
ist der ausschüttungsgleiche Ertrag im Rahmen der jährlichen Veranlagung zu versteuern 
(Veranlagungsendbesteuerung). 
 
Bei eigennützigen Privatstiftungen unterliegen ausschüttungsgleiche Erträge grundsätzlich 
der Zwischenbesteuerung (Steuersatz von 23 %). Die Zwischenbesteuerung unterbleibt 
insoweit, als entsprechende kapitalertragsteuerpflichtige Zuwendungen der Privatstiftung an 
Begünstigte vorgenommen werden und keine Entlastung der Zuwendungen von der 
Kapitalertragsteuer nach Maßgabe der Doppelbesteuerungsabkommen erfolgt. Die 
Privatstiftung ist von der KESt auf ausschüttungsgleiche Erträge befreit (§ 94 Z 12 EStG). 
 
Bei Kapitalgesellschaften unterliegen ausschüttungsgleiche Erträge grundsätzlich der 
Körperschaftsteuer von 23 % beträgt. Bei Verwahrung der Anteile auf einem 
österreichischen Depot unterliegt der ausschüttungsgleiche Ertrag auch der 

https://my.oekb.at/kapitalmarkt-services/kms-output/fonds-info/sd/af/f
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Kapitalertragsteuer, deren Abzug jedoch bei Abgabe einer Befreiungserklärung nach 
§ 94 Z 5 EStG unterbleibt. 
 
Veräußerung der Anteile 
 
Bei Veräußerung oder der Rücknahme der Anteile am Immobilienfonds sind die steuerlichen 
Konsequenzen grundsätzlich davon abhängig, ob die Anteile im Privat- oder 
Betriebsvermögen gehalten werden. Der Veräußerungsgewinn ist grundsätzlich 
steuerpflichtig. Eine gesonderte Versteuerung der ausschüttungsgleichen Erträge hat im 
Veräußerungszeitpunkt nicht zu erfolgen. 
 
Bei natürlichen Personen (Privatvermögen) und eigennützigen Privatstiftungen sind 
Veräußerungsgewinne als Einkünfte aus realisierten Wertsteigerungen des 
Kapitalvermögens steuerpflichtig. Bei natürlichen Personen (Privatvermögen) ist der 
Sondersteuersatz von 27,5 % anzuwenden, der – bei Inlandsverwahrung – im Wege des 
Kapitalertragsteuerabzuges (mit Endbesteuerungswirkung) und ansonsten im Rahmen der 
Veranlagung erhoben wird. Bei Privatstiftungen kommt das Regime der 
Zwischenbesteuerung mit dem Körperschaftsteuersatz von 23 % zur Anwendung. 
 
Veräußerungsverluste können nach Maßgabe der Verlustausgleichsbeschränkungen des 
§ 27 Abs. 8 EStG mit anderen sondersteuersatzbesteuerten Einkünften aus Kapitalvermögen 
(ausgenommen Zinsen aus Bankeinlagen und Zuwendungen aus Privatstiftungen) 
verrechnet werden. Gewinne und Verluste aus der Veräußerung der Anteilsscheine, die vor 
dem 1. Januar 2011 erworben wurden, sind steuerlich unbeachtlich. 
 
Werden die Anteile im Betriebsvermögen gehalten, sind Veräußerungsgewinne als 
betriebliche Einkünfte steuerpflichtig. Aufgrund des Vorliegens eines öffentlichen Angebots in 
rechtlicher und tatsächlicher Hinsicht ist bei natürlichen Personen (Betriebsvermögen) der 
Sondersteuersatz von 27,5 % anzuwenden. Grundsätzlich unterliegen die 
Veräußerungsgewinne bei Inlandsverwahrung der Anteile dem Kapitalertragsteuerabzug, 
jedoch nicht der Endbesteuerung. Somit sind Veräußerungsgewinne im Rahmen der 
Veranlagung zu erfassen. Veräußerungsverluste können nach Maßgabe der 
Verlustausgleichsbeschränkungen des § 6 Z 2 EStG hälftig auch mit anderen Einkünften 
verrechnet werden. 
 
Bei Kapitalgesellschaften ist auf Veräußerungsgewinne und Veräußerungsverluste der 
allgemeine Körperschaftsteuersatz von 23 % anzuwenden. 
 
Der Besteuerung ist grundsätzlich der Unterschiedsbetrag zwischen dem Veräußerungserlös 
und den fortgeschriebenen Anschaffungskosten zugrunde zu legen. Die Anschaffungskosten 
des Fondsanteils sind laufend um die ausschüttungsgleichen Erträge zu erhöhen. Dies soll 
unabhängig davon gelten, ob die ausschüttungsgleichen Erträge steuerpflichtig oder 
aufgrund eines Doppelbesteuerungsabkommens steuerfrei sind. Tatsächliche 
Ausschüttungen vermindern die Anschaffungskosten. Bei Anwendung des 
Sondersteuersatzes von 27,5 % bzw. der Zwischenbesteuerung dürfen Werbungskosten 
(z.B. Ausgabeaufschlag oder Rücknahmeabschlag) grundsätzlich nicht abgezogen werden. 
 
Beschränkte Steuerpflicht 
 
Mangels österreichischer Liegenschaften unterliegen beschränkt steuerpflichtige Anleger 
grundsätzlich keiner österreichischen Ertragsbesteuerung. Davon ausgenommen kann 
jedoch der Erwerb der Anteile im Rahmen des inländischen Betriebsvermögens – Stichwort: 
österreichische Betriebsstätte – sein. 
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Unentgeltliche Übertragung der Anteile 
 
Es wird keine Erbschafts- und Schenkungssteuer erhoben. Zu beachten sind jedoch die 
Vorschriften über die Meldung der Schenkungen nach § 121a BAO bzw. die 
Stiftungseingangsbesteuerung bei unentgeltlicher Übertragung der Anteile an eine 
Privatstiftung oder vergleichbare Rechtsmasse. 
 
 

› Hinweis: 
Die vorstehenden Ausführungen stellen eine komprimierte Zusammenfassung der steuerlichen 
Konsequenzen für österreichische Anleger dar. Sie bedeuten und ersetzen jedoch keine 
umfassende und vollständige Beurteilung aller steuerlichen Konsequenzen für österreichische 
Anleger. Den österreichischen Anlegern wird empfohlen, sich mit einem Steuerberater in 
Verbindung zu setzen und alle steuerlichen Konsequenzen im Einzelfall individuell zu klären. Den 
Ausführungen liegt die Rechtslage zum 19. Dezember 2024 zugrunde. Es ist darauf hinzuweisen, 
dass es zur steuerlichen Beurteilung von Anteilen an ausländischen Immobilienfonds noch keine 
höchstgerichtlichen Urteile und auch noch keine gesicherte Verwaltungspraxis gibt. Es kann daher 
nicht ausgeschlossen werden, dass eine Änderung hinsichtlich der Ermittlung der steuerpflichtigen 
Erträge aus der Beteiligung an einem ausländischen Immobilienfonds infolge der Änderung der 
Gesetzgebung, der Rechtsprechung oder der Verwaltungspraxis eintritt. Die Folgen aus einer 
solchen abweichenden Auffassung der Finanzverwaltung sind daher ausschließlich vom Anleger zu 
tragen. 
 

 


